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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1986

Norm

AußStrG §73 Abs1

KO §46

Rechtssatz

Da die Überlassung an Zahlungsstatt in einfach gelagerten Fällen an die Stelle des Verlassenschaftskonkurses tritt, sind

nach der Konkursordnung bestehende Privilegien zu berücksichtigen. Krankheitskosten kommt ein solches Vorrecht

seit 1.1.1984 nicht mehr zu.
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GesRZ 1986,260
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